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Juli 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesrat hat am 10.06.2022 zahlreichen steuerrechtlichen Maßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Krise zugestimmt, die der Bundestag am 19.05. be- 
schlossen hatte und die durch den Finanzausschuss in einigen wesentlichen 
Punkten verändert wurden. Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz sollen er- 
weiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen, die verlängerte Homeoffice- 
Pauschale für Arbeitnehmer bis Dezember 2022 und Vorschriften zur steuerfrei- 
en Auszahlung eines Pflege-Bonus in Kraft treten. 

Das Finanzgericht Nürnberg entschied, dass eine Dachreparatur nicht im Zusam- 
menhang mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage steht und daher keine Vor- 
steuerverrechnung stattfinden kann. Das Finanzgericht Niedersachsen entschied 
zur Umsatzsteuerpflicht bei Lieferungen von PV-Strom. Das Finanzgericht Müns- 
ter versagt generell die Steuerfreiheit für Energielieferungen, die im Zusammen- 
hang mit steuerfreien Wohnungsvermietungen erfolgen. 

Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohnsteuer zu den 
gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten begründet laut einem Urteil des Bundesfi- 
nanzhofs regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Pflichten 
des Geschäftsführers einer GmbH. Das gilt auch im Fall der nachträglichen Pau- 
schalierung der Lohnsteuer. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Corona-Steuerhilfen

Bundesrat stimmt weiteren Corona-Steuerhilfen zu

Der Bundesrat hat am 10.06.2022 zahlreichen steuer-

rechtlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise 

zugestimmt, die der Bundestag am 19.05. unter Berücksich-

tigung von Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses, 

beschlossen hat. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz wird 

nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten 

zur Unterschrift zugeleitet und anschließend im Bundes-

gesetzblatt verkündet. In Kraft treten können dann die 

Verlängerung der Steuerbefreiung für Zuschüsse zum 

Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2022, die Verlängerung der 

*QOGQH�EG�2CWUEJCNG�DKU�\WO�������������FKG�8GTNÀPIG-

rung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter 

um ein Jahr, der erweiterte Verlustrücktrag aus 2022 und 

�����OKV�FCWGTJCHV�\YGKLÀJTKIGO�4ØEMVTCIU\GKVTCWO��FKG�

8GTNÀPIGTWPI�FGT�4GKPXGUVKVKQPUHTKUVGP�PCEJ��|�D�'5V)�WO�

ein Jahr sowie die Verlängerung der Investitionsfristen für 

UVGWGTNKEJG�+PXGUVKVKQPUCD\WIUDGVTÀIG�PCEJ��|�I�'5V)�WO�

ein Jahr.

%QTQPC�$QPWU�DKU�\W������|'WTQ

Ein besonderes Moment stellt die Zustimmung der Be-

schlussempfehlungen des Finanzausschusses für coronabe-

dingte steuerfreie Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 

�����|'WTQ�FCT��'U�MQOOV�PWPOGJT�PKEJV�OGJT�FCTCWH�CP��

dass die Zahlung des Bonus aufgrund bundes- oder landes-

TGEJVNKEJGT�4GIGNWPIGP�GTHQNIV��#WEJ�HTGKYKNNKIG�.GKUVWPIGP�

des Arbeitgebers sind nun bis zur Höchstgrenze steuerfrei. 

&CU�)GUGV\�YGKVGV�FGP�DGIØPUVKIVGP�2GTUQPGPMTGKU� CWU��

Künftig gilt die Steuerfreiheit auch für Zahlungen an 

Beschäftigte in Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

DGUVKOOVG�8QTUQTIG��WPF�4GJCDKNKVCVKQPUGKPTKEJVWPIGP��

Dialyseeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie 

4GVVWPIUFKGPUVG�

Längere Frist für Steuererklärung

&CU�)GUGV\�UKGJV�s�YKG�UEJQP�KP�FGP�8QTLCJTGP�s�XGTNÀP-

gerte Abgabefristen vor, um sowohl Steuerberater als auch 

Bürger zu entlasten.

Abzinsungsgebot für Verbindlichkeiten

&CU�#D\KPUWPIUIGDQV� HØT�8GTDKPFNKEJMGKVGP� 
�|��#DU����

0T���� '5V)�� GPVHÀNNV� HØT�PCEJ�FGO������������GPFGPFG�

9KTVUEJCHVULCJTG��#WH�#PVTCI� KUV� FKG�)GUGV\GUÀPFGTWPI�

TØEMYKTMGPF�CPYGPFDCT��&KG�#D\KPUWPI�HØT�4ØEMUVGNNWPIGP�

mit 5,5 % bleibt dagegen unverändert.

Einkommensteuer

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer können nur als Wer-

DWPIUMQUVGP� 
QFGT�$GVTKGDUCWUICDGP�� CD\WIUHÀJKI� UGKP��

UQYGKV�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�UKG�UGNDUV�VTÀIV�
UQI��&TKVVCWH-

YCPF�KUV�PKEJV�CD\WIUHÀJKI���&GT�(KPCP\UGPCV�$TGOGP�JCV�KP�

einem Erlass vom 22.02.2022 die Verwaltungsauffassung 

zu verschiedenen Konstellationen bei Ehepartnern oder 

2CTVPGTP�PKEJVGJGNKEJGT�.GDGPUIGOGKPUEJCHVGP�CWHIG\GKIV�

Im Wesentlichen wird festgestellt, dass bei Immobilien im 

/KVGKIGPVWO� 
'JGICVVGP��PKEJVGJGNKEJGT� .GDGPUIGOGKP-

UEJCHVGP�� \W�WPVGTUEJGKFGP� KUV� \YKUEJGP�C��ITWPFUVØEMU-

DG\QIGPGP�#WHYGPFWPIGP�
\�|$��#H#��5EJWNF\KPUGP��GVE���

WPF�D��PWV\WPIUDG\QIGPGP�#WHYGPFWPIGP� 
\�|$��4GKPK-

IWPIUMQUVGP��GVE���

#WHYGPFWPIGP�\W�C��UKPF�PWT�CPVGKNKI�IGOÀ»�FGT�/KVGK-

gentumsquote abzugsfähig.

#WHYGPFWPIGP�\W�D�� UKPF�XQNN� CD\WIUHÀJKI�� UQYGKV� XQO�

5VGWGTR�KEJVKIGP�IGVTCIGP��&CU�IKNV� CWEJ��YGPP�FKG�$G-

zahlung der nutzungsorientierten Aufwendungen von 

GKPGO�)GOGKPUEJCHVUMQPVQ�FGT�'JGICVVGP�QFGT�FGT�2CTVPGT�

erfolgt.

Zum Werbungskostenabzug bei Beendigung  

XQP�/KGVXGTJÀNVPKUUGP�YGIGP�'KIGPDGFCTHU

Wenn in einem vermieteten Mehrfamilienhaus zwei kleine 

Wohnungen zu einer großen vereinigt und zugleich durch 

Maßnahmen wie etwa Fußbodenerneuerung, Streichen 

von Decken und Wänden, Ersatz verrosteter Heizkörper 

und Erneuerung der Wasserhähne in einen zeitgemäßen 

bzw. ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden, liegen 

insoweit keine Herstellungskosten, sondern sofort abzugs-

fähige Erhaltungsaufwendungen vor. Aufwendungen für 

das Vorhalten einer Mietwohnung seien laut Finanzgericht 

Sachsen-Anhalt Werbungskosten, wenn die Anmietung 

FWTEJ�FGP�$GTWH�D\Y��FWTEJ�FKG�'T\KGNWPI�UVGWGTR�KEJVKIGT�

'KPPCJOGP�XGTCPNCUUV�UGK��F�|J���YGPP�UKG�JKGT\W�KP�GKPGO�

steuerrechtlich anzuerkennenden wirtschaftlichem Zusam-

menhang stehen. Ob ein solcher Zusammenhang bestehe, 

müsse im Wege einer wertenden Betrachtung aller Umstän-

de des konkreten Einzelfalls festgestellt werden. Das gelte 

auch dann, wenn das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs 

gekündigt und die Wohnung anschließend an nahe Ange-

hörige vermietet wird.
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Lohnsteuer

Berechnung des Grundlohns bei Bereitschafts-

diensten für Grenze von steuerfreien Zuschlägen

Das Niedersächsische Finanzgericht hat zur Berechnung 

FGT�$GOGUUWPIUITWPFNCIG�HØT�FKG�'TOKVVNWPI�FGT�)TGP\G�

der steuerfreien Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder 

0CEJVCTDGKV�
5(0�<WUEJNÀIG��5VGNNWPI�IGPQOOGP�

Wenn ein Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz abzuleisten 

ist, ist die gesamte Dauer des abgeleisteten Bereitschafts-

dienstes als tatsächlich geleistete Arbeit zu werten, selbst 

wenn die Bereitschaftsdienstzeit aufgrund von zwischen 

FGP�8GTVTCIURCTVGKGP�IGVTQHHGPGP�4GIGNWPIGP�PKEJV�XQNN-

umfänglich als Arbeitszeit bewertet wird.

&GT�)TWPFNQJP�DGOKUUV�UKEJ� KP�FKGUGO�(CNN�PCEJ�FGO�TG-

IWNÀTGP��XGTVTCINKEJ�XGTGKPDCTVGP�s�CWH�GKPG�5VWPFG�WOIG-

TGEJPGVGP�s�#TDGKVUNQJP�WPF�PKEJV�PCEJ�FGO�IGTKPIGTGP�

Stundenlohn, der sich aus der Umrechnung des regulären 

Stundenlohns auf die tatsächlich als Arbeitszeit vergütete 

Bereitschaftsdienstzeit ergibt.

Der Zuschlag für die Zeit des Bereitschaftsdienstes sei nicht 

nach der anteilig für den Bereitschaftsdienst gezahlten Ver-

gütung von 25 %, sondern nach dem vollen auf eine Stunde 

umgerechneten individuellen Tabellenentgelt zu berechnen, 

da die Beschäftigten dem Dienstherrn ihre Arbeitskraft wäh-

rend der Bereitschaftsdienstzeit am Arbeitsplatz zur Verfü-

gung stellen und er diese dort im Bedarfsfall abrufen kann. 

Wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft am Arbeitsplatz 

zum Abruf bereitstelle, sei diese Bereitstellung ungeachtet 

FGT�\YKUEJGP�FGP�8GTVTCIURCTVGKGP�IGVTQHHGPGP�4GIGNWPIGP�

zur Vergütung dieser Zeiten tatsächlich geleistete Arbeit.

Pauschalsteuersatz für Betriebsveranstaltungen, 

die nicht allen Betriebsangehörigen offenstehen, 

nicht anwendbar

&GT� 2CWUEJCNUVGWGTUCV\� XQP������ HØT� $GVTKGDUXGTCPUVCN-

VWPIGP�
�|���#DU�|��5CV\|��0T�|��'5V)���PFGV�MGKPG�#PYGP-

dung auf Veranstaltungen, die nicht allen Betriebsangehö-

TKIGP�QHHGPUVGJGP�
JKGT��8QTUVCPFU��D\Y��(ØJTWPIUMTÀHVG�

9GKJPCEJVUHGKGT���5Q�GPVUEJKGF�FCU�(KPCP\IGTKEJV�-ÒNP�

Die Klägerin hat den Teilnehmern an der Vorstandsweih-

nachtsfeier und der Weihnachtsfeier für den Konzern-

führungskreis steuerbaren Arbeitslohn in Höhe der von 

ihr getätigten Aufwendungen zugewendet. Nach dem 

Einkommensteuergesetz gehören zu den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit Zuwendungen des Arbeitge-

bers an seinen Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen 

anlässlich von Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit 

IGUGNNUEJCHVNKEJGO�%JCTCMVGT� 
$GVTKGDUXGTCPUVCNVWPI���$GK�

der Vorstandsweihnachtsfeier und der Weihnachtsfeier für 

den Konzernführungskreis handelt es sich um eine solche 

Veranstaltung. Von den Zuwendungen ist nicht ein Freibe-

trag abzuziehen, weil die Vorstandsweihnachtsfeier und 

die Weihnachtsfeier für den Konzernführungskreis nicht 

allen Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils 

offenstanden, sondern nur Vorständen bzw. Führungs-

kräften. Die teilnehmenden Arbeitnehmer haben zu dem 

auf sie entfallenden Anteil der Aufwendungen der Klägerin 

Arbeitslohn erzielt. 

Der Arbeitslohn wurde aber nicht im Sinne des Einkom-

mensteuergesetzes aus Anlass einer Betriebsveranstaltung 

IG\CJNV��&KGU�IGNVG�PCEJ� UVÀPFKIGT�4GEJVURTGEJWPI�FGU�

$WPFGU�PCP\JQHU�PWT��YGPP�FKG�6GKNPCJOG�CNNGP�$GVTKGD-

sangehörigen offenstehe. Im Streitfall durften an der Veran-

staltung aber nur Vorstandsmitglieder bzw. Führungskräfte 

teilnehmen.

Erbschaftsteuer

-QUVGP�HØT�/CWUQNGWO�s�'TDUEJCHVUVGWGT�MCPP�

gemindert werden

Der Erbe hatte, nachdem sein verstorbener Bruder in einem 

JGTMÒOONKEJGP�)TCD�DGUVCVVGV�YQTFGP�YCT��GKP�CWHYÀP-

FKIGU�/CWUQNGWO�CNU�\YGKVG�)TCDUVÀVVG�KP�#WHVTCI�IGIGDGP�

und die Kosten hierfür in seiner Erbschaftsteuererklärung 

geltend gemacht. Das Finanzamt und das Finanzgericht 

lehnten den Abzug ab.

.CWV�$WPFGU�PCP\JQH�UGKGP�\YCT�ITWPFUÀV\NKEJ�PWT�FKG�-QU�

VGP�HØT�GKP�\GKVNKEJ�\WGTUV�GTTKEJVGVGU�)TCDFGPMOCN�DGK�FGT�

Erbschaftsteuer abzugsfähig. Es könne aber auch Fälle ge-

DGP��KP�FGPGP�CWU�XGTUEJKGFGPGP�)TØPFGP�FGT�8GTUVQTDGPG�

\WPÀEJUV�PWT�RTQXKUQTKUEJ� KP�GKPGT�GTUVGP�)TCDUVÀVVG�WPF�

dann im Anschluss dauerhaft in einem Zweitgrab bestattet 

YGTFG��(ØT�FCU�\YGKVG�)TCDFGPMOCN�UGKGP�FCPP�-QUVGP�KP�

angemessener Höhe abzugsfähig. Was angemessen sei, 

bestimme sich im Einzelfall danach, wie der Erblasser gelebt 

habe und wie viel er hinterlassen habe. Außerdem sei zu be-

rücksichtigen, welche Bräuche und religiösen Vorgaben in 

seinen Kreisen für eine würdige Bestattung üblich seien. In 

FGT�2TCZKU�UQNNVG�FGT�'TDG�FKGUDG\ØINKEJ�HTØJ\GKVKI�0CEJYGKUG�

sammeln und dem Finanzamt vorlegen. Wenn die Kosten 

im Einzelfall die Angemessenheit überschreiten, seien sie 

entsprechend zu kürzen und nur die angemessenen zu 

berücksichtigen.
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<WT�5VWPFWPI�FGT�'TDUEJCHVUVGWGT

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob der Steuer-
R�KEJVKIG�FKG�CWH�FGP�'TYGTD�GKPGT�9QJPWPI�GPVHCNNGPFG�
Erbschaftsteuer nur durch deren Veräußerung aufbringen 
MCPP��KUV�PKEJV�FGT�s�FWTEJ�FKG�DGIGJTVG�5VWPFWPI�JKPCWU-
IGUEJQDGPG�s�<GKVRWPMV�FGT�(ÀNNKIMGKV�FGT�'TDUEJCHVUVGWGT��
sondern der Zeitpunkt der Steuerentstehung. So entschied 
das Finanzgericht München.

Ein Anspruch auf Stundung der Erbschaftsteuer bestehe 
PKEJV��YGPP� \WO�0CEJNCUU�)GNFOKVVGN�IGJÒTVGP��FKG� \WT�
Tilgung der auf den Erwerb der Wohnung entfallenden 
'TDUEJCHVUVGWGT� CWUIGTGKEJV�JÀVVGP�� LGFQEJ�CPFGTYGKVKI�
verwendet worden seien. Ein die Stundung ablehnender 
8GTYCNVWPIUCMV� GTNGFKIG� UKEJ�PKEJV�FWTEJ�FKG� 
VGKNYGKUG��
Tilgung der Steuerschuld, deren Stundung begehrt werde. 
Durch die teilweise Begleichung der Erbschaftsteuer habe 
sich das Klagebegehren daher hier nicht erledigt.

Gewerbesteuer

Zur Hinzurechnung von Stückzinsen  

eines Sachdarlehens

Wenn ein Unternehmen ein Sachdarlehen über festver-
zinsliche Anleihen erhält, die es nach Empfang veräußert 
WPF� URÀVGT� \YGEMU�4ØEMICDG� \WTØEMGTYKTDV�� UKPF�YGFGT�
FKG� DGKO�4ØEMGTYGTD�FGO�8GTÀW»GTGT� \W� XGTIØVGPFGP�
Stückzinsen noch die im Zeitraum zwischen der Überlassung 
FGT�#PNGKJGP�WPF�FGTGP�4ØEMICDG�CP�FGP�&CTNGJGPUIGDGT�
aufgelaufenen Stückzinsen als Entgelte für Schulden hin-
\W\WTGEJPGP��'KPG�MQPMNWFGPVG�#DDGFKPIWPI�FGU��|����
$)$�s�FKG�<KPUGP�FGT�ØDGTNCUUGPGP�#PNGKJGP� UVGJGP�FGT�
8GTNGKJGTKP� \W�s�DGITØPFGV� MGKP� \WUÀV\NKEJGU� 'PVIGNV� HØT�
FKG�)GYÀJTWPI�GKPGU�9GTVRCRKGTFCTNGJGPU�� 5Q�FGT�$WP-
FGU�PCP\JQH�

Die von der Klägerin beim Erwerb der zurückgegebenen 
Anleihen für die Stückzinsen aufgewendeten Beträge seien 
nicht hinzuzurechnen, weil sie nicht zu Betriebsausgaben 
geführt haben; sie seien auch keine „Entgelte“ für Schul-
FGP��'TYGTDG�GKP�5VGWGTR�KEJVKIGT�s�YKG�JKGT�FKG�-NÀIGTKP�s� 
9GTVRCRKGTG��WO�UGKPG�8GTR�KEJVWPI�\WT�4ØEMICDG�XQP�CNU�
Sachdarlehen erhaltenen Anleihen zu erfüllen, so habe er 
dem Veräußerer die seit dem letzten Zinszahlungstermin 
aufgelaufenen Stückzinsen zu vergüten. Die aufgrund des  

4ØEM��'TYGTDU�FGT�#PNGKJGP�CP�FGP�8GTÀW»GTGT� HØT�FKG�
5VØEM\KPUGP�IG\CJNVGP�$GVTÀIG�OKPFGTVGP�FGP�)GYKPP�FGT�
-NÀIGTKP�LGFQEJ�PKEJV��&GPP�FKG�-NÀIGTKP�GTJKGNV�FCHØT���OKV�
der erworbenen Anleihe - eine gleichwertige Zinsforderung, 
die als sonstiger Vermögensgegenstand zu aktivieren war; 
der Vorgang war mithin erfolgsneutral.

Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung  

von Aufwendungen für Sponsoring

#WHYGPFWPIGP� HØT� FKG�¸DGTNCUUWPI� XQP�9GTDG�ÀEJGP�

KO�5VTGKVHCNN�W�|C��$CPFG�WPF�6TKMQVU��UQYKG�HØT�FKG�¸DGT-
lassung eines Vereinslogos für Werbezwecke unterliegen 
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. So entschied das 
Niedersächsische Finanzgericht.

Der vorliegend zu beurteilende Sponsoringvertrag lasse 
UKEJ�FGP�.GKUVWPIUR�KEJVGP�PCEJ�VTGPPGP�WPF�GPVJCNVG�YG-
UGPVNKEJG�'NGOGPVG�GKPGU�/KGVXGTVTCIGU��UQYGKV�FKG�)OD*�
FGT�-NÀIGTKP� (NÀEJGP� 
$CPFG��2TGUUGMQPHGTGP\TØEMYCPF��
*CNNGPDQFGP��WPF�6TKMQVU�UQYKG�CPFGTG�$GMNGKFWPIUUVØEMG�
zumindest zeitweise überlasse, damit die Klägerin dort 
ihr Firmenlogo zu Werbezwecken präsentieren könne. 
*KPUKEJVNKEJ�FKGUGT�.GKUVWPIGP�UVGJG�MGKPG�9GTDGNGKUVWPI�
KO�8QTFGTITWPF��FKG�FKG�)OD*�IGIGPØDGT�FGT�-NÀIGTKP�
GTDTKPIGP�YØTFG��&KG�)OD*�UGNDUV�GTDTKPIG��CWEJ�OKV�FGP�
WPUVTGKVKIGP�.GKUVWPIGP��MGKPG�9GTDGNGKUVWPIGP�IGIGPØDGT�
der Klägerin. Die Einordnung der Sponsoringvereinbarung 
als einheitlicher Werbevertrag komme dementsprechend 
nicht in Betracht. 

Auch die Entgelte für die Überlassung des Vereinslogos 
für Werbezwecke der Klägerin unterliegen der Hinzurech-
nung. Entgegen der Auffassung der Klägerin stehe auch 
KP�FKGUGO�<WUCOOGPJCPI�MGKPG�9GTDGNGKUVWPI�FGT�)OD*�
im Vordergrund. Zwar nutze die Klägerin das Vereinslogo 
KO� 4CJOGP� KJTGT�9GTDGOC»PCJOGP��)GIGPUVCPF� FGU�
.GKUVWPIUCWUVCWUEJU�OKV�FGT�)OD*�UGK� LGFQEJ�CNNGKP�FKG�
Einräumung des Nutzungsrechts.

Umsatzsteuer

Zum Vorsteuerabzug für eine im Zusammenhang 

mit der Installation einer Photovoltaikanlage 

erfolgten Dachreparatur

Wer durch eine Solar-Anlage auf dem Dach Einnahmen 
erwirtschaftet, muss Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. 
Der Eigentümer der Anlage kann entsprechend aus den Kos-
ten für die Anschaffung, den Betrieb und die Wartung aber 
auch Vorsteuern geltend machen und mit der Umsatzsteuer 
XGTTGEJPGP��&GT�8QTUVGWGTCD\WI�IKNV�LGFQEJ�PKEJV�HØT�CNNG�
Aufwendungen, die mit der Anlage in Verbindung stehen.

Das Finanzgericht Nürnberg entschied, dass eine Dach-
reparatur nicht im Zusammenhang mit dem Betrieb einer 
2JQVQXQNVCKMCPNCIG� UVGJV�WPF�FCJGT� MGKPG�8QTUVGWGTXGT-
TGEJPWPI�UVCVV�PFGP�MCPP��

Ein Unternehmer hatte auf seinem privaten Wohnhaus 
GKPG�2JQVQXQNVCKMCPNCIG� KPUVCNNKGTGP� NCUUGP��&CDGK�YWTFG�
das Dach beschädigt. Der Unternehmer ließ die Schä-
den von einem Dachdecker und Zimmerer reparieren. Er 
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DGTØEMUKEJVKIVG�FKG� KP�FGP�4GEJPWPIGP�FGT�*CPFYGTMGT�

ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuerabzug in seinen 

7OUCV\UVGWGT�8QTCPOGNFWPIGP� HØT�FKG�2JQVQXQNVCKMCPNC-

ge. Das Finanzamt ging davon aus, dass der Kläger die 

8QTUVGWGT�CWU�FGP�4GEJPWPIGP�FGU�&CEJFGEMGTU�WPF�FGU�

<KOOGTGTU�PKEJV�CD\KGJGP�FCTH��YGKN�GT�KJTG�.GKUVWPIGP�\W�

weniger als 10 % für sein Unternehmen nutzt.

&CU�)GTKEJV�ICD�FGO�(KPCP\COV�4GEJV��&C�FGT�7PVGTPGJOGT�

FCU�)GDÀWFG�\W�OGJT�CNU������RTKXCV�PWV\G��MQPPVGP�PWT�

10 % der unternehmerischen Nutzung zugerechnet werden. 

&KG�8QTUVGWGT�CWU�FGP�4GEJPWPIGP�MÒPPG�FCPP�PKEJV� KP�

vollem Umfang von dem Unternehmer abgesetzt werden.

Lieferung von Strom an Mieter

&KG�.KGHGTWPI�XQP�FWTEJ�GKPG�2JQVQXQNVCKMCPNCIG�CWH�FGO�

Miethaus mit Batterie-Speicher erzeugtem Strom an die 

/KGVGT�JÀNV�FCU�(KPCP\IGTKEJV�0KGFGTUCEJUGP�LGFGPHCNNU�FCPP�

HØT�UVGWGTR�KEJVKI��YGPP�FCTØDGT�GKPG�UGNDUVUVÀPFKIG��PKEJV�

mit dem Mietvertrag gekoppelte Vereinbarung besteht, der 

Stromverbrauch durch Zähler individuell abgerechnet wird 

und den Mietern die Möglichkeit offensteht, den Strom 

auch anderweitig zu beziehen. 

Hinweis: 

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass 

Energielieferungen, die im Zusammenhang mit steu-

erfreien Wohnungsvermietungen erfolgen, schlechthin 

WOUCV\UVGWGTR�KEJVKIG�UGNDUVUVÀPFKIG�.GKUVWPIGP�UKPF�

Verfahrensrecht

Zur Haftung für pauschalierte Lohnsteuer

Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumelden-

FGT�.QJPUVGWGT�\W�FGP�IGUGV\NKEJGP�(ÀNNKIMGKVU\GKVRWPMVGP�

begründet regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige 

8GTNGV\WPI�FGT�2�KEJVGP�FGU�)GUEJÀHVUHØJTGTU�GKPGT�)OD*��

&CU�IKNV�CWEJ�KO�(CNN�FGT�PCEJVTÀINKEJGP�2CWUEJCNKGTWPI�FGT�

.QJPUVGWGT��5Q�GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�

$GK�FGT�RCWUEJCNKGTVGP�.QJPUVGWGT�JCPFGNG�GU� UKEJ�PKEJV�

um eine Unternehmensteuer eigener Art, sondern um die 

durch die Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers 

entstandene und vom Arbeitgeber lediglich übernommene 

.QJPUVGWGT�

&GT�KP�*CHVWPI�IGPQOOGPG�)GUEJÀHVUHØJTGT�OØUUG�UWD-

stanziiert darlegen und ggf. nachweisen, welche Schritte 

er zur Zahlung der Steuer am Fälligkeitstag eingeleitet 

JCVVG� WPF� FCUU� WPF� CWU�YGNEJGP�)TØPFGP� UKEJ� FGTGP�

Weiterverfolgung wegen der Haltung des vorläufigen 

Insolvenzverwalters als sinnlos darstellte. In der Krise der 

)GUGNNUEJCHV�VTÀHGP�FGP�)GUEJÀHVUHØJTGT�GTJÒJVG�2�KEJVGP��

&GUJCND� MÒPPG� UKEJ�GKP�)GUEJÀHVUHØJTGT�PKEJV� CNNGKP�OKV�

der Behauptung entlasten, er habe angenommen, der 

XQTNÀW�IG� +PUQNXGP\XGTYCNVGT�YGTFG� UGKPG� <WUVKOOWPI�

\WT�#DICDGPVKNIWPI�XGTYGKIGTP��+O�4GIGNHCNN�UGK�XQO�)G-

schäftsführer zumindest eine entsprechend dokumentierte 

#PHTCIG�CP�FGP�XQTNÀW�IGP�+PUQNXGP\XGTYCNVGT�\W�GTYCTVGP��

Nur in seltenen Ausnahmefällen könne darauf verzichtet 

YGTFGP��YGPP�PÀONKEJ�MQPMTGVG�WPF�GKPFGWVKIG�QDLGMVKXG�

Anhaltspunkte für die Sinnlosigkeit einer solchen Anfrage 

bestehen. Ein hypothetischer Kausalverlauf könne keine 

$GTØEMUKEJVKIWPI��PFGP�
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Termine Steuern/Sozialversicherung Juli/August 2022

Steuerart Fälligkeit

.QJPUVGWGT��-KTEJGPUVGWGT��5QNKFCTKVÀVU\WUEJNCI ����������1 10.08.20222

Umsatzsteuer ����������� 10.08.20224

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei 

<CJNWPI�FWTEJ�

Überweisung5 ���������� 15.08.2022

Scheck6 ���������� 10.08.2022

)GYGTDGUVGWGT entfällt 15.08.20228

)TWPFUVGWGT entfällt 15.08.20228

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten bei 

<CJNWPI�FWTEJ�

Überweisung5 entfällt 18.08.2022

Scheck6 entfällt 15.08.2022

Sozialversicherung� ���������� 29.08.2022

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

\WUEJNCI�UKPF�\GKVINGKEJ�OKV�GKPGT�GTHQNIVGP�)GYKPPCWUUEJØVVWPI� 

an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�HØT�FCU�CDIGNCWHGPG�-CNGPFGTXKGTVGNLCJT�

2 Für den abgelaufenen Monat.

�� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP� 

QJPG�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FCU�CDIGNCWHGPG�-CNGPFGTXKGTVGNLCJT�

4� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP� 

OKV�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FCU�CDIGNCWHGPG�-CNGPFGTXKGTVGNLCJT�

5� 7OUCV\UVGWGT�8QTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGT�#POGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�

/QPCVU�
CWH�GNGMVTQPKUEJGO�9GI��CDIGIGDGP�YGTFGP��(ÀNNV�FGT�����CWH�GKPGP�5COUVCI��5QPPVCI�QFGT�(GKGTVCI��KUV�FGT�PÀEJUVG�9GTMVCI� 

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

� Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F��J��CO������������������������LGYGKNU���7JT��XQT-

NKGIGP��4GIKQPCNG�$GUQPFGTJGKVGP�D\IN��FGT�(ÀNNKIMGKVGP�UKPF�IIH��\W�DGCEJVGP��9KTF�FKG�.QJPDWEJHØJTWPI�FWTEJ�GZVGTP�$GCWHVTCIVG�GTNGFKIV��

UQNNVGP�FKG�.QJP��WPF�)GJCNVUFCVGP�GVYC�\GJP�6CIG�XQT�FGO�(ÀNNKIMGKVUVGTOKP�CP�FGP�$GCWHVTCIVGP�ØDGTOKVVGNV�YGTFGP��&KGU�IKNV�KPUDGUQPFGTG��

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

8� +P�FGP�$WPFGUNÀPFGTP�WPF�4GIKQPGP��KP�FGPGP�FGT������������GKP�IGUGV\NKEJGT�(GKGTVCI�
/CTKÀ�*KOOGNHCJTV��KUV�� 

wird die Steuer am 16.08.2022 fällig.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��

Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und  

GTUGV\GP�PKEJV�FKG�2TØHWPI�WPF�$GTCVWPI�KO�'KP\GNHCNN�

Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

&KG�8GTYGPFWPI�FGT�+PJCNVG�WPF�FGT�$KNFGT�KO�-QPVGZV�FKGUGT�/CPFCPVGP�/QPCVUKPHQTOCVKQP�GTHQNIV�OKV�'KPYKNNKIWPI�FGT�&#6'8�G)�
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